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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 
Pr.Zl. 5906/7-1-1978 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

492SIA6 

1978 "08'" 0 3 
zu ~8{6 tJ 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abgo Dr. Ermacora, Dr. Blenk und Genoosen, 
Nro 1916/J .... NR/1978 vom 1978 06 09, "Daten·· 
geheimnis im Fernsprechverkehr fl

• 

Zu 1 bis 3 - -
Ein Zugriff auf Daten der Fernsprechteilnehmer mittels 
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen ist im gegen­
wärtigen Fernsprechve::.'>mittlungssystem der österreichischen 
Post- und Telegraphenverwaltung technisch grundsätzlich 

nicht möglich. 

Im Selbstwählverkehr werden daher die Daten der Fern­
sprechteilnehmer computermä.1~ig nicht erfaßt. Ebenso ist 

eine händische Sammlung von Daten nicht vorgesehen. Dem­

entsprechend werden auch keine Datenhinsi~htlich einzelner 

Gesprächspartnel', deren Teleformurmner, der Dauer einzelner 

Gespräche usw. gesammelt, sondern es erfolgt nur eine von 
der Zahl der GebUnI>enimpulse abhängige Gebührenverrechnunge 

Nur in einzelnen Ausnahrn.efällen\'lerden solche Daten -
über ein spezielles Zusatzgerät zur Pernsprechvermittlung -

erfaßt) und zwar 
1) mit Wissen des rre.:!lnehiilcrs 

a) soweit es im F'a~le v<.)n Einsprü,zhen gegen die Höhe 

der Gebühren zweckmäßig ~stJ um Fehler zu finden, 

die das·. ZählllH;rk beeinträchtigen; 
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b) wenn der Teilnehmer die Beobachtung seiner Sprech­
stelle verlangt (§ 69 Fernsprechordnung, BGB1.N!'. 
276/1966); 

c) wenn die RatskaZl..lIIler oder der Untersuchungsrichter 
.. die Überl'iachung des Fernmeldeverkehrs anordnen und 
der Teilneluner ausdrUcklich zustimmt (§ 149 a Abs. 1 

Zif. 3 Strafprozeßordnung); 
2) ohne Wissen des Teilnehmers 

wenn die Ratskammer oder der Untersuchungsrichter eine 
solche 'Uberlolachung anordnen (§ 149 a Aba.l Z1f. 1 und 2 

Strafprozeßordnung). 

Eine computermäßige Erfassung ist auch für diese Einzel-. 
fälle nicht vorgesehen 4 

Zu 4 

Der FeI'nsprechteilnehmer kann eine Aush.-unft über die er­
mittelten Daten er haI ten, \'1enn es sich um einen der oben 

. unter Punkt 1) lit. a - c) angeführten Einzelfälle handelt, 
in welchen Daten mit Wissen des Fernsprechteilnehmers·erfaßt 
worden sind. 

Zu 5 

Daten über den Selbstwählverkehr werden nur in denange­
führten Fällen auf Grunddel" Strafprozeßordnung an die 
Strafgerichte übermittelt:> wobei es sich aber nicht um 
für eine Datensammlung gespeicherte Daten, sondern u~ 
solche handelt, die nur für den g'inzelfall ermittelt· wurden. 

Im übrigen sind mit der' Überwachung und der Durchfi.thrung . 
des FernmeldeiTerkehrs befa.ßteBedienstete der Post·- und 
Telegr.aphenverwaltung schon auf Grund des Fernmeldegesetzes 
zur Geheimhaltung verpflichtet. 

Wien, 1978 07 31 
Der Bundesminister 
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